
Landkreis Wittmund 
Der Landrat
Bauamt - Abt. 68
60.2

Vorlagen-Nr.
0145/2015

   

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin TOP

Kreisausschuss 10.12.2015

Kreistag 14.12.2015

Betreff:

Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen bei dem Produktkonto 
5.3.7.01.000.4429300 (Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr) für das Jahr 2015

Sachverhalt:

Im Haushaltsplan 2015 waren bei dem Produktkonto 5.3.7.01.000.4429300 für die Leistungen
an Unternehmer für Müllabfuhr 1.660.000 EUR an Aufwendungen veranschlagt. Nunmehr wur-
de festgestellt, dass die veranschlagten Haushaltsmittel nicht ausreichen werden. Die Gesamt-
aufwendungen werden sich voraussichtlich auf 1.930.000 EUR belaufen.

Die Aufwendungen für die Sperrmüllabfuhr, die Transporte der Inselschiffahrt Langeoog und
die Schadstoffsammlung sind unvorhergesehen um 150.000 EUR angestiegen. Außerdem wur-
de bei der Haushaltsplanung der Ansatz um 120.000 EUR zu niedrig angesetzt, da die Progno-
sen des Gutachterbüros zu Grunde gelegt wurden, in denen die Einnahmen aus Altpapier und
Altmetall bereits von den Ausgaben subtrahiert waren. 

Zur Deckung der Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben innerhalb des
Ergebnis-/Finanzhaushalts zur Verfügung.

Da die Unerheblichkeitsgrenze nach § 117 Abs. 1 NKomVG von 15.000 EUR überschritten 
wird, ist der Kreistag für die Zustimmung zu den überplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen zuständig.

Beschlussvorschlag: 

Den überplanmäßigen Aufwendungen bei dem Produktkonto 5.3.7.01.000.4429300 in Höhe 
von 270.000 EUR wird zugestimmt.
 
 
Wittmund, den  10.12.2015 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.:

gez. Hillie, Werner Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  

Anlagenverzeichnis:
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